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§ 22 Stmk. SBN
Rechnungsabschlüsse

 Stmk. SBN - Satzungen der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Die Rechnungsabschlüsse der

a) Ortseinsatzleiter

b) Bezirksleiter

c) des Landesvorstandes

haben die nanzielle Gebarung der von diesen Organen während des Rechnungsjahres verwalteten Mittel und eine

Aufzeichnung über die vorhandenen oder zur Verwaltung anvertrauten Vermögenswerte sowie den Saldo-Übertrag

zu enthalten.
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